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GEMEINSAMER 

ENTSCHLIESSUNGSANTRAG 

eingereicht gemäß Artikel 37 Absatz 4 der Geschäftsordnung 

– Jas Gawronski und Charles Tannock im Namen der PPE-DE-Fraktion 

– Glyn Ford im Namen der PSE-Fraktion 

– Cecilia Malmström und Ole Andreasen im Namen der ELDR-Fraktion 

– Patricia McKenna, Joost Lagendijk, Nuala Ahern, Matti Wuori und Kathalijne 

Maria Buitenweg im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

– Pernille Frahm im Namen der GUE/NGL-Fraktion 

– Cristiana Muscardini, Gerard Collins und Luís Queiró im Namen der UEN-

Fraktion 

anstelle der Entschließungsanträge folgender Fraktionen: 

– ELDR (B5-0063/2003), 

– PPE-DE (B5-0065/2003), 

– Verts/ALE (B5-0069/2003), 

– UEN (B5-00070/2003), 

– PSE (B5-0071/2003), 

– GUE/NGL (B5-0073/2003), 

zum Austritt Nordkoreas aus dem Atomwaffensperrvertrag 
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Entschließung des Europäischen Parlaments zum Austritt Nordkoreas aus dem 

Atomwaffensperrvertrag 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf seine früheren Entschließungen zur Koreanischen Halbinsel, insbesondere 

jene vom 7. November 2002 zur Finanzierung des Nuklearsektors in der Demokratischen 

Volksrepublik Korea und vom 16. Januar 2003 zur humanitären Krise in der Demokratischen 

Volksrepublik Korea, 

– in Kenntnis der Entschließungen des Gouverneursrates der Internationalen Atomenergie-

Organisation (IAEO) vom 29. November 2002 und 6. Januar 2003 zu den nuklearen 

Tätigkeiten Nordkoreas, 

– in Kenntnis der Erklärungen des Ratsvorsitzes im Namen der Europäischen Union vom 

9. Januar 2003 zu der Entschließung des IAEO-Gouverneursrates vom 6. Januar 2003 sowie 

vom 13. Januar 2003 zu der offiziellen Ankündigung Nordkoreas, dass es beabsichtige, nach 

der vorgeschlagenen Wiederinbetriebnahme seines zur Herstellung von waffenfähigem 

Plutonium geeigneten Kernreaktors von Yongbyon aus dem Atomwaffensperrvertrag (NVV) 

auszutreten, 

A. in der Erwägung, dass Nordkorea am 12. Dezember 1985 dem NVV beigetreten ist und die 

Gemeinsame Erklärung zur Entnuklearisierung der Koreanischen Halbinsel, die am 

19. Februar 1992 in Kraft getreten ist, das Kontrollabkommen mit der IAEO, das am 

10. April 1992 in Kraft getreten ist, sowie am 21. Oktober 1994 ein Rahmenabkommen mit 

den Vereinigten Staaten unterzeichnet hat, 

B. in Erwägung des Beschlusses der Behörden Nordkoreas, die Übereinkommen von 1994 als 

hinfällig zu betrachten und daher die Anwesenheit der Kontrolleure der IAEO nicht länger zu 

dulden, 

C. in der Erwägung, dass das Europäische Parlament infolge der Enthüllungen über das Uran-

Anreicherungsprogramm am 24. Oktober 2002 EU-Mittel in Höhe von EUR 20 Millionen für 

KEDO für das Jahr 2003 eingefroren hat und KEDO die Schweröllieferungen nach 

Nordkorea, die ebenfalls unter das KEDO-Abkommen fallen, eingestellt hat,  

D. in der Erwägung, dass in den letzten acht Jahren bereits mindestens zwei Millionen 

Nordkoreaner aufgrund der anhaltenden Isolierung des Landes infolge der Politik seiner 

Führer und einer Reihe von Naturkatastrophen verhungert sind und noch mehr Nordkoreaner 

unter der Nahrungsmittelknappheit leiden werden, weil die Atomkrise die Geberländer 

veranlasst, ihre Hilfspolitik in den Bereichen Nahrungsmittel und Energie zu überdenken, 

E. in der Erwägung, dass die Politik der EU gegenüber Nordkorea darauf abzielen muss, die 
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Förderung von Frieden, Stabilität und wirtschaftlicher Entwicklung der Region sowie die 

Achtung der grundlegenden Menschenrechte, der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit zu 

gewährleisten, 

1. verurteilt den Beschluss Nordkoreas, aus dem NVV auszutreten, und fordert Nordkorea auf, 

diesen Beschluss aufzuheben; 

2. fordert Nordkorea auf, sein Programm zur Anreicherung von Uran für Atomwaffen 

unmissverständlich und nachweislich einzustellen, und dringt darauf, dass es sich weiterhin 

an das Moratorium für Raketentests hält; 

3. verurteilt die Entscheidung der pakistanischen Regierung, der nordkoreanischen Regierung 

die Technologie für die Anreicherung von Uran bereitzustellen; 

4. fordert Nordkorea auf, zuzulassen, dass die IAEO ihre Siegel und Überwachungskameras im 

Atomkraftwerk Yongbyon wiederanbringt, die Rückkehr der Inspektoren in das Land zu 

ermöglichen, damit die Kontrollmaßnahmen fortgesetzt werden können, und als 

vertrauensbildende Maßnahme die abgebrannten Brennstäbe nicht aus den Wassertanks zu 

entfernen; 

5. unterstützt alle Vorschläge, die es Nordkorea ermöglichen, der Energieknappheit Herr zu 

werden, ohne nuklear aufzurüsten, insbesondere durch die der Nutzung der Kohlenreserven 

des Landes und die Entwicklung erneuerbarer Energien, und fordert die Kommission auf, die 

Rentabilität und Machbarkeit von Projekten in diesem Bereich zu prüfen; 

6. stellt fest, dass Nordkorea bereit ist, die Gespräche mit der südkoreanischen Regierung 

wiederaufzunehmen, und ist der festen Überzeugung, dass der Dialog der beste Weg ist, um 

internationale Spannungen abzubauen und den Atomstreit beizulegen; 

7. begrüßt die Entscheidung von Rat und Kommission, Nordkorea weiterhin humanitäre Hilfe 

der Europäischen Union zu gewähren, sowie die Entscheidung der Kommission, Nordkorea 

Nahrungsmittelhilfe im Wert von EUR 9,5 Mio. bereitzustellen und die Hilfslieferungen 

ständig zu überwachen, damit gewährleistet werden kann, dass sie die Empfänger auch 

wirklich erreichen; 

8. begrüßt es, dass die Vereinigten Staaten Nordkorea in letzter Zeit mehrfach Nahrungsmittel- 

und Energiehilfe als Anreiz für die Aufgabe seines Nuklearprogramms angeboten haben; 

9. fordert die Kommission und den Rat auf, über eine ständige EU-Delegation in 

Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen, Südkorea, Japan und den USA sowie 

möglicherweise mit der Volksrepublik China dauerhaft Kontakte zur Regierung Nordkoreas 

zu pflegen, damit im Spätfrühling/Frühsommer Gespräche zwischen den sieben Mächten 

über die Lage auf der Koreanischen Halbinsel einberufen werden können, zu denen 

Nordkorea, Südkorea, Japan, Russland, China und die USA eingeladen werden, um 

gemeinsam mit der EU die Situation im Hinblick auf die Wirtschaft, die Sicherheit und die 

atomare Abrüstung zu prüfen; 
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10. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie den 

Regierungen Südkoreas, Japans, der Vereinigten Staaten von Amerika, Nordkoreas und der 

Volksrepublik China zu übermitteln. 


